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Deutschland im Zeitalter der Reformation

meindeordnung durch ein besonderes kaiserliches Dekret erneut in
Kraft gesetzt wurde (1579).

Der Prager Gemeinderat stellte, wie bereits erwähnt, von Staats

wegen ein Organ der gesamten böhmischen Judenheit dar und war
für die Repartierung der königlichen Steuern unter alle in Böhmen
bestehenden Gemeinden verantwortlich. Es war hier von alters her
Brauch, das der Judenheit auferlegte Steuerkontingent zur Hälfte¬
unter der jüdischen Bevölkerung von Prag und anderer königlicher
Städte, zur anderen Hälfte unter den auf den Ländereien der „Herren
und Ritter“ wohnhaften Juden aufzuteilen. Die von Prag aus verfügte
Steuerrepartierung löste nicht selten Konflikte zwischen der Haupt¬
stadt und der Provinz aus. Die kleineren Gemeinden ließen imnrer
wieder Beschwerden darüber laut werden, daß man ihnen übermäßige
Lasten aufbürde, und so mußten aus maßgebenden Rabbinern zu¬

sammengesetzte Schiedsgerichte sich jedesmal Mühe geben, einen ge¬

rechten Ausgleich zu finden. — Trotz all dieser Mißstände und aller
Mängel der jüdischen Selbstverwaltungsordnung jener Zeit wäre es

ungerecht, bestreiten zu wollen, daß die festgefügten Hauptgemein¬
den der deutschen Judenheit damals die einzigen Burgen waren, in
denen diese vor dem Ansturm der feindlichen Mächte Schutz finden
konnte. Die den kleinen Gemeinden übergeordneten Zentralgemein¬
den leisteten jenen insofern unersetzliche Dienste, als sie die Stellen
bildeten, die alle Beschwerden gegen die Übergriffe der lokalen Re¬

gierungs- und Munizipalbehörden entgegennahmen, um sie dann vor
der höchsten Reichsinstanz, vor dem Kaiser, zu vertreten. So bot die
Hegemonie von Prag im böhmischen Lande gleichsam einen Ersatz
für die Landeskonferenzen, die in jener Epoche auch inWestdeutsch¬
land nur von Fall zu Fall einberufen wurden, im benachbarten Polen
aber sich allmählich zu periodisch zusammentretenden Landtagen
entwickelten, denen die allseitige Regelung des jüdischen Gemeinde¬
lebens oblag.

§31. Rabbinische und mystische Literatur

Die sich immer weiter ausbreitende Buchdruckerkunst brachte es

mit sich, daß das Buch aufhörte, ein Erbgut der durch Bildung und
Besitz bevorzugten Klassen zu sein und zum Gemeingut des Volkes
wurde. Dies sollte auch für das Schrifttum der deutschen Judenheit
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